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INTERPELLATION 
 
 
Zustand der Schutzräume in Kriens 
 
 
Sehr geehrter Frau Ratspräsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren   
 
Gemäss einem Bericht in der Luzerner Zeitung vom Donnerstag 9. April 2026 
welcher lautet «In Luzern hat es zu wenig Schutzplätze» habe der Kanton Luzern 
einräumen müssen, dass für die kantonale Bevölkerung zu wenig Schutzplätze zur 
Verfügung stehen. Eine Erklärung für den Mangel an Schutzplätzen liege in der von 
den Gemeinden Anfang 2023 übernommenen periodischen Schutzraumkontrolle. 
Dabei seien einige schlecht gewartete Schutzräume festgestellt worden. 
Schutzräume mit kritischen Mängeln würden erst nach vollständiger Behebung dieser 
Mängel wieder in die Schutzplatzbilanz aufgenommen. Weiter spiele das 
Bevölkerungswachstum bei gleichzeitig tiefer Bautätigkeit eine Rolle. In Gebieten mit 
zu wenig Schutzplätzen müssten die Gemeinden dafür sorgen, dass eine genügende 
Anzahl öffentlicher Schutzräume vorhanden sei. Im Bericht wird für die Stadt Kriens 
ein Schutzplatzdeckungsgrad von 98% ausgewiesen. Daraus ergeben sich folgende 
Fragen: 

1. Welche Anzahl an Schutzplätzen benötigt die Krienser Bevölkerung aktuell?  
 

2. Wie viele Schutzplätze wurden in der Stadt Kriens erstellt und wie viele davon 
wären zurzeit tatsächlich nutzbar? 
 

3. Wurden in der Stadt Kriens Schutzräume festgestellt die aufgrund von kritischen 
Mängeln vorübergehend nicht zur Verfügung stehen? 
 

4. Wurden in öffentlichen Schutzräumen oder in öffentlichen Gebäuden mit 
Schutzräumen Mängel festgestellt?  
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5. Wurden öffentliche Schutzräume oder Schutzräume in öffentlichen Gebäuden 

vorübergehend aus der Schutzraumbilanz gestrichen? 
 

6. Wenn ja, welche Mängel wurden festgestellt und welche Anzahl an Schutzplätzen 
ist davon betroffen?  
 

7. Bis wann sind mängelbehaftete Schutzräume wieder instand gestellt? 
 

8. Müssen in der Stadt Kriens sofern Schutzräume, bzw. Schutzplätze fehlen neue 
öffentliche Schutzräume erstellt werden? 
 

9. Gemäss kantonalem Geoportal «Schutzbauten Zivilschutz»1 ist beim 
Amlehnschulhaus ein öffentlicher Schutzraum erfasst, welcher gemäss 
Qualifikation aber als aufgehoben verzeichnet ist. Weiter sind die im Schulhaus 
Roggern erfassten Pflichtschutzräume ebenfalls als aufgehoben verzeichnet. 
Dasselbe gilt für den öffentlichen Schutzraum beim Roggernweg.  
- Wann und aus welchem Grund wurden diese Schutzräume aufgehoben? 
- Wie viele Schutzplätze sind dadurch weggefallen? 
- Wurden diese weggefallenen Schutzräume anderweitig ersetzt?   
 

Wir bedanken uns für die umfassende und transparenten Beantwortung unserer 
Fragen. 

 
Vielen Dank und freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Ruedi Wechsler 
Einwohnerrat SVP Kriens 

 
1 https://map.geo.lu.ch/bevoelkerungsschutz/schutzbauten/  


